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RS Vwgh 1986/9/17 85/01/0055
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1986

Index

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

WaffG 1967 §12 Abs1;

WaffG 1967 §16 Abs1;

WaffG 1967 §17 Abs1;

WaffG 1967 §20 Abs1;

WaffG 1967 §6 Abs1;

Rechtssatz

Das Wa7enverbot ist an strengere Voraussetzungen geknüpft als der Entzug wa7enrechtlicher Urkunden. Während

ersteres die Gefährdung ö7entlicher Sicherheit durch Missbrauch voraussetzt, ist letzterer von der mangelnden

Verlässlichkeit abhängig. Die Aufhebung eines Wa7enverbotes lässt daher für sich allein noch nicht den Schluss auf die

Wiederherstellung der wa7enrechtlichen Verlässlichkeit zu; sie verp:ichtet die Behörde nicht, einem Antrag auf

Ausstellung einer Waffenbesitzkarte Folge zu geben.
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